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Post vom Insolvenzverwalter

��5�FN]DKOXQJVYHUSÀLFKWXQJ�QDFK�GHQ�$QIHFK-
tungsvorschriften der Insolvenzordnung (InsO)

Verfrühte Freude

Sie haben - möglicherweise über zwei Instanzen - ein Urteil 
erkämpft, in welchem festgestellt wurde, dass Ihr Anspruch 
gegen ein Unternehmen oder eine Privatperson zu Recht 
besteht und - nachdem der Gerichtsvollzieher vergebens 
versuchte Ihre Forderung im Wege der Zwangsvollstreckung 
beizutreiben - mit dem Unternehmen eine Zahlungsverein-
EDUXQJ�JHWURIIHQ��LQ�ZHOFKHU�GLHVHV�VLFK�YHUSÀLFKWHWH��,KUH�
Forderung in Raten zu tilgen.

Erfreulicherweise zahlte das Unternehmen dann die Raten, 
Ihre Forderungen wurden erfüllt und Sie schlossen Ihre Bü-
cher.

Wenige Monate später bekommen Sie dann Post von einem 
Insolvenzverwalter, der Ihnen die Mitteilung macht, dass 
über das Vermögen Ihres ehemaligen Schuldners das In-
solvenzverfahren eröffnet und er zum Insolvenzverwalter 
bestellt wurde. Weiterhin werden Sie unter Verweis auf die 
Vorschriften der Insolvenzordnung aufgefordert, den geleis-
teten Betrag zur Insolvenzmasse zurückzuführen.

Klassischer Anfechtungstatbestand

Zahlungen des Schuldners an den Gläubiger, die in den letz-
ten drei Monaten vor Antragstellung auf Eröffnung des In-
solvenzverfahrens erfolgten, sind dann mit der Folge der 
Rückzahlung an den Insolvenzverwalter anfechtbar,

�� wenn zurzeit der Handlung der Schuldner zahlungsun-
fähig war
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Hinweis
Trotz sorgfältiger Bearbeitung 
kann für den Inhalt der Beiträge 
keine Haftung übernommen wer-
den. Die Inhalte stellen keinen 
rechtlichen Rat dar und sind ohne 
rechtliche Beratung nicht als Ent-
scheidungsgrundlage geeignet.
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Forderungen ausgleichen.

Aber auch hier ist der Insolvenzverwalter 
nicht außen vor.

Nach § 131 Abs. 1 InsO können auch Ab-
tretungen, die Ihnen Sicherheiten oder 
Rechte gewährten, die Ihnen ursprünglich 
nicht zustanden, vom Insolvenzverwalter 
PLW�GHU�)ROJH�GHU�3ÀLFKW� ]XU�5�FN]DKOXQJ�
angefochten werden.

Dies unter der Maßgabe, dass

�� die Handlung im letzten Monat vor 
dem Antrag auf Eröffnung des Insol-                      
venzverfahrens oder nach diesem An-
trag vorgenommen worden ist,

�� wenn die Handlung innerhalb des 
zweiten oder dritten Monats vor dem                      
Eröffnungantrag vorgenommen worden 
ist und der Schuldner zur Zeit der Hand-
lung zahlungsunfähig war

oder

�� wenn die Handlung innerhalb des 
zweiten oder dritten Monats vor dem                       
Eröffnungsantrag vorgenommen wor-
den ist und dem Gläubiger zurzeit der 
Handlung bekannt war, dass sie die In-
solvenzgläubiger benachteiligte.

Auch in diesen Fällen greift bei Vorliegen 
der aufgezeigten Beweisanzeichen die ge-
setzliche Vermutung, dass Sie Kenntnis von 
der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners 
hatten. Da Sie auch Kenntnis darüber be-
saßen, dass Sie auf der Zahlung eines Drit-
ten zur Tilgung Ihrer Forderung gegenüber 
dem Schuldner keinen Anspruch besaßen, 
begründet diese Kenntnis auch stets ein 
Indiz von der Kenntnis eines Benachteili-
gungsvorsatzes.

�� der Gläubiger zu dieser Zeit die Zah-
lungsunfähigkeit kannte

oder

�� wenn sie nach dem Eröffnungsantrag 
erfolgten und der Gläubiger zurzeit         
der Handlung die Zahlungsunfähigkeit 
oder den Eröffnungsantrag kannte (§      
130 Abs. 1 InsO).

Hierbei braucht der Gläubiger nach ständi-
ger Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofes keine positive Kenntnis von der Zah-
lungsunfähigkeit des Schuldners besitzen.

Ausreichend ist, dass Beweisanzeichen 
vorliegen, die auf eine Zahlungsunfähigkeit 
hinweisen. Beweisanzeichen sind beispiels-
weise schleppende Zahlungen, fruchtlo-
se Zwangsvollstreckungsversuche und die 
Vereinbarung von ratierlichen Zahlungen. 
In all diesen Fällen wird gesetzlich gemäß 
§ 133 Abs. 1 Satz 2 InsO vermutet, dass 
Sie Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit 
des Schuldners hatten.

Insoweit können Sie sich bei Vorliegen 
dieser Beweiszeichen nicht darauf zurück-
ziehen, Sie hätten von der wirtschaftli-
chen Lage Ihres Vertragspartners keinerlei 
Kenntnis besessen.

Königsweg Abtretung 
von Ansprüchen?

Vielfach bieten Schuldner, die selbst zur 
Zahlung an ihre Gläubiger nicht in der Lage 
sind, indes noch realisierbare Zahlungsan-
sprüche gegen Dritte besitzen, ihren Gläu-
bigern an, diese bestehende Forderungen 
gegenüber Dritten abzutreten, welche 
dann auch entsprechend der Forderungs-
abtretung unmittelbar Ihre berechtigten 
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Fazit:

Zwar kann ein Gläubiger, der eine vertrag-
lich geschuldete Leistung zur rechten Zeit 
und auch in rechter Weise erhält, grund-
sätzlich darauf vertrauen, dass er die ihm 
zustehende Leistung behalten darf. Indes 
ist dieses Vertrauen nur dann schutzwür-
dig, wenn eine Kenntnis von einer Krise 
des Schuldners nicht gegeben ist. Besteht 
eine derartige Kenntnis, ist der Gläubiger 
nicht schutzwürdig und muss deshalb die 
gezahlten Beträge zur Insolvenzmasse zu-
rückführen. Sichergestellt wird hierdurch, 
dass im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens 
keine Zahlungen an einzelne Gläubiger er-
folgen, die ausschließlich diesen zugute 
kommen. Vielmehr sollen die im Vermögen 
des Schuldners vorhandenen Mittel gleich-
mäßig an alle Gläubiger verteilt werden. 
Aus diesem Grunde werden vorinsolven-
zrechtliche Verschiebungen durch die in-
VROYHQ]VSH]L¿VFKH� $QIHFKWXQJ� U�FNJlQJLJ�
gemacht, wenn diese in Kenntnis der Krise 
erfolgten.

Die Kenntnis der Krise wird hierbei vermu-
tet, wenn Anknüpfungstatsachen vorlie-
gen, die darauf schließen lassen, das sich 
ihr Vertragspartner in Zahlungsschwierig-
NHLWHQ�EH¿QGHW�

Erhalten ist damit nicht immer auch 
behalten!

Reiner T. Majorek
Rechtsanwalt
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